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Gesetz 
vom 9. November 2018 

über die Abänderung des Strafgesetzbuches 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Strafgesetzbuch (StGB) vom 24. Juni 1987, LGBl. 1988 Nr. 37, in 
der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

§ 292a 

Falsches Vermögensverzeichnis 

Wer vor Gericht oder vor dem Gerichtsvollzieher ein falsches oder 
unvollständiges Vermögensverzeichnis (Art. 29 der Exekutionsordnung 
oder Art. 59 der Konkursordnung) unterfertigt und dadurch die Befrie-
digung eines Gläubigers gefährdet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 62/2018 und 89/2018 
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§ 292b 

Tätige Reue 

Wegen falschen Vermögensverzeichnisses (§ 292a) ist nicht zu bestra-
fen, wer freiwillig und bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem Ver-
schulden erfahren hat, die falschen Angaben richtigstellt oder die unvoll-
ständigen ergänzt, sofern nicht bereits die Befriedigung eines Gläubigers 
vereitelt oder geschmälert wurde. 

II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 9. November 2018 
über die Abänderung der Exekutionsordnung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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